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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

A. Zielsetzung 

Es sollen Lücken des Gesetzes über die Entschädigung für Straf-
verfolgungsmaßnahmen geschlossen werden, die nach den bis-
herigen Erfahrungen in der Praxis zu ungerechtfertigten oder 
ungerechtfertigt hohen Entschädigungsleistungen geführt haben 
sowie verfahrensmäßige Erleichterungen eingeführt werden. 

B. Lösung 

1. Die Durchsuchung bei dem Verdächtigen gemäß § 102 StPO 
wird als im Vergleich zu Sicherstellung, Beschlagnahme und 
Arrest minderschwerer Eingriff aus dem Kreis der entschä-
digungspflichtigen Strafverfolgungsmaßnahmen herausge-
nommen. 

2. Nicht nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger (Mit-) 
Verursachung der Strafverfolgungsmaßnahme durch den 
Beschuldigten wird die Entschädigung ausgeschlossen, sie 
kann vielmehr auch bei sonst schuldhafter Verursachung 
ganz oder teilweise versagt werden. 

3. Die Entschädigung wird auch ausgeschlossen, wenn und so-
weit der Beschuldigte die Strafverfolgungsmaßnahme da-
durch schuldhaft verursacht hat, daß er einer ordnungsge-
mäßen Ladung vor den Staatsanwalt nicht Folge geleistet 
hat. 

4. Für den Fall, daß der Beschuldigte es schuldhaft unterlas-
sen hat, ein Rechtsmittel einzulegen, wird — bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit — der Ausschluß sowie — bei 
geringerem Verschulden — die gänzliche oder teilweise Ver-
sagung der Entschädigung vorgesehen. 
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5. Bei den Ersatzansprüchen der kraft Gesetzes Unterhalts-
berechtigten wird der Übergang auf den Träger der Sozial-
hilfe ermöglicht. 

6. Die Pflicht zur Belehrung Unterhaltsberechtigter wird ein-
geschränkt, soweit diese ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht im Inland haben. 

7. Der Zugriff auf Entschädigungsansprüche wegen gesetzlicher 
Unterhaltsansprüche soll bereits in einem früheren Zeit-
punkt ermöglicht werden. 

8.

Die Gewährung einer Entschädigung an Ausländer, die bei 
Beginn der Strafverfolgungsmaßnahme im Inland keinen 
Wohnsitz oder keinen gewöhnlichen Aufenthalt hatten, wird 
davon abhängig gemacht, daß die 'Gegenseitigkeit verbürgt 
ist. 

I. Alternativen 

keine 

J. Kosten 

keine 

Die vorgesehenen Änderungen lassen im Gegenteil Einsparun-
gen bei den Entschädigungsleistungen erwarten. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

14 (13) — 400 10 — En 39/77 
Bonn, den 25. Mai 1977 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 3 des Grundgesetzes den vom 
Bundesrat in seiner 443. Sitzung am 11. März 1977 beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungs-
maßnahmen mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf ist in der als An-
lage 2 beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Schmidt 



Drucksache 8/473 	Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 

Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Entschädigung für Strafver-
folgungsmaßnahmen vom 8. März 1971 (BGBl. I 
S. 157), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur 
Reform des Strafverfahrensrechts vom 9. Dezember 
1974 (BGBl. I S. 3393), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 erhält die Nummer 4 folgende 
Fassung: 

„4. die Sicherstellung, die Beschlagnahme und 
der Arrest nach § 111 d der Strafprozeßord-
nung, soweit die Entschädigung nicht in an-
deren Gesetzen geregelt ist,". 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „ , oder 
daß er unterlassen hat,  ein Rechtsmittel einzu-
legen" gestrichen. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Richter" 
die Worte „oder Staatsanwalt" eingefügt. 

3. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Am Ende der Nummer 1 wird das Wort „oder" 
gestrichen und folgende neue Nummer 2 ein-
gefügt: 

„2. die Strafverfolgungsmaßnahme in anderer 
Weise schuldhaft verursacht hat, ohne 
daß die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 
vorliegen, oder". 

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Der Anspruch unterliegt der Überleitung 
durch den Träger der Sozialhilfe (§ 90 des 
Bundessozialhilfegesetzes) ; dies gilt auch 
dann, wenn dieser seine Leistungen vor der 
rechtskräftigen Feststellung der Entschädi-
gungspflicht erbracht hat." 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Von einer Belehrung kann abgesehen wer

-

den, soweit die Unterhaltsberechtigten ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
im Inland haben." 

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

5. § 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
den Antrag kann der Anspruch nur wegen der 
Unterhaltsansprüche, die kraft Gesetzes einem 
Verwandten, dem Ehegatten, einem früheren Ehe-
gatten oder nach §§ 1615 1, 1615 n des Bürger-
lichen Gesetzbuches der Mutter eines nichtehe-
lichen Kindes zustehen, übertragen, verpfändet 
und gepfändet werden. Der rechtskräftigen Ent-
scheidung steht die Zuerkennung einer Entschä-
digung im Justizverwaltungsverfahren gleich." 

6. Nach § 19 wird folgender § 19 a eingefügt: 

„§ 19 a 

Den Angehörigen eines ausländischen Staates, 
die bei Beginn 'der Strafverfolgungsmaßnahme im 
Inland keinen Wohnsitz oder keinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatten, stehen Ansprüche auf 
Grund dieses Gesetzes nur insoweit zu, als nach 
einer im Bundesgesetzblatt enthaltenen Bekannt-
machung des Bundesministers der Justiz durch die 
Gesetzgebung des ausländischen Staates oder 
durch Staatsvertrag die Gegenseitigkeit verbürgt 
ist." 

Artikel 2 

Ist vor Inkrafttreten dieses Gesetzes das Verfah-
ren eingestellt oder der Beschuldigte außer Verfol-
gung gesetzt worden oder ist die Hauptverhandlung, 
in welcher die der Entschädigung über die Entschä-
digungspflicht zugrunde liegenden tatsächlichen Fest-
stellungen letztmals geprüft werden konnten, vor 
diesem Zeitpunkt beendet worden, so sind die bis-
herigen Vorschriften anzuwenden. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 4 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeines 

Das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen vom 8. März 1971 hat im Verhält-
nis zu den bis dahin geltenden Gesetzen betreffend 
die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren 
freigesprochenen Personen vom 20. Mai 1898 (RGBl. 
S. 345) und betreffend die Entschädigung für un-
schuldig erlittene Untersuchungshaft vom 14. Juli 
1904 (RGBl. S. 321) zu einer erheblichen Erweiterung 
der staatlichen Entschädigungsleistungen geführt. So-
weit diese Mehrleistungen durch die Ausdehnung 
der Entschädigungspflicht auf alle strafrechtlichen 
Folgen einer Verurteilung und über die Untersu-
chungshaft hinaus auf einige weitere vorläufige Maß-
nahmen der Strafverfolgung sowie durch den Weg-
fall der „Unschuldsklausel" verursacht sind, besteht 
für eine Änderung keine Veranlassung. Die die 
neuen Regelungen tragenden Gedanken, insbeson-
dere die Auffassung, der Ersatzanspruch könne nicht 
von der Verdachtslage abhängig gemacht werden, 
stellen sich bei der heutigen Stellung des einzelnen 
ein Verhältnis zur staatlichen Ordnung in unserem 
Rechtsstaat als allein zutreffend dar. 

Eine Regelung der Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen, die insbesondere auf den Nach-
weis der Unschuld des Beschuldigten verzichtet, be-
darf jedoch — ohne durch eine Hintertür die Frage 
nach der Unschuld wieder einzuführen oder Erwä-
gungen über Einsparung öffentlicher Mittel aus-
schlaggebend werden zu lassen — einer sorgfältigen 
Aussonderung derjenigen Fälle, in denen eine Ent-
schädigung nicht gerechtfertigt erscheint. Die bei der 
Anwendung des Gesetzes in nunmehr fünf Jahren 
gezogenen Erfahrungen zeigen, daß das Gesetz in 
dieser Hinsicht einige Lücken und Mängel aufweist. 

1. § 2 enthält eine abschließende Aufzählung der 
entschädigungsfähigen vorläufigen Strafverfol-
gungsmaßnahmen. Mit dieser Aufzählung will das 
Gesetz diejenigen Verfolgungsmaßnahmen der 
Entschädigung zugänglich machen, bei denen die 
Intensität des Eingriffs und der Schaden für den 
Betroffenen regelmäßig am größten sind. Es er-
scheint nicht folgerichtig, die Durchsuchung ge-
mäß § 102 StPO in den Katalog dieser Verfol-
gungsmaßnahmen aufzunehmen (vgl. Schätzler, 
StrEG, § 2 RdNr. 15). An Intensität steht der Ein-
griff im Gegensatz z. B. zu Sicherstellung, Be-
schlagnahme und Arrest hinter den anderen in 
§ 2 aufgeführten Maßnahmen zurück und verur-
sacht grundsätzlich keine größeren wirtschaft-
lichen Nachteile als etwa die nicht entschädi-
gungsfähigen körperlichen Untersuchungen ge-
mäß § 81 a StPO. Die Durchsuchung ist zu dem 
Mindestmaß an Eingriffen zu rechnen, das dem 
Betroffenen in der Regel ohne Entschädigung zu-
gemutet werden kann. 

2. Die §§ 5 und 6 enthalten die vom Strafgericht zu 
berücksichtigenden Gründe, die eine Entschädi-
gung ausschließen oder zu ihrer Versagung füh-
ren können. Hinsichtlich einer schuldhaften (Mit-) 
Verursachung der Strafverfolgungsmaßnahme 
durch den Beschuldigten sehen diese Vorschriften, 
von Ausnahmefällen in § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 1 
Nr. 1 abgesehen, nur einen Ausschluß der Ent-
schädigung bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit des Beschuldigten vor. Daß hier ein leicht 
fahrlässiges Mitverschulden keine Berücksichti-
gung finden soll, erscheint unbefriedigend. Es 
seien beispielsweise nur die Fälle der Beschlag-
nahme oder Sicherstellung des Führerscheins ge-
nannt, in denen der Alkoholisierungsgrad des 
angetrunken ein Fahrzeug führenden Beschuldig-
ten zu einer Anklage oder Verurteilung nicht aus-
reicht; ein grobfahrlässiges Mitverschulden wird 
man in der Alkoholaufnahme regelmäßig nicht 
sehen können. Entsprechend dem auch im Bereich 
des öffentlichen Rechts anwendbaren fundamen-
talen Rechtsgrundsatz des § 254 BGB muß das 
Strafgericht die Möglichkeit haben, auch bei leicht 
fahrlässiger (Mit-) Verursachung der Strafverfol-
gungsmaßnahme je nach den Umständen die Ent-
schädigung zumindest teilweise zu versagen. Der 
dritte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hält in 
seiner Entscheidung vom 31. Oktober 1974 (NJW 
75, 350) im Gegensatz zu Stimmen im Schrifttum 
(vgl. z. B. Meyer, NJW 76, 761) bei leichter Fahr-
lässigkeit des Beschuldigten die Gewährung einer 
nur teilweisen Entschädigung in Anwendung des 
§ 254 BGB bereits nach geltendem Recht für zu-
lässig. Allein schon angesichts der abschließen-
den Aufzählung der Ausschluß- und Versagungs-
gründe in den §§ 5 und 6 erscheint jedoch eine 
Ergänzung des Gesetzes geboten. 

3. § 5 Abs. 2 Satz 2 sieht vor, daß die Entschädigung 
nicht ausgeschlossen wird, wenn der Betroffene 
es unterlassen hat, ein Rechtsmittel einzulegen. 
Diese Regelung steht nicht im Einklang mit der 
neueren Entwicklung im Staatshaftungsrecht, wo-
nach die Entschädigung in Anwendung des Rechts-
gedankens des § 254 BGB grundsätzlich ausge-
schlossen werden soll, wenn der Betroffene das 
Rechtsmittel schuldhaft nicht eingelegt hat (vgl. 
§ 7 des von den Bundesministern der Justiz und 
des Innern im September 1976 herausgegebenen 
Referentenentwurfs für ein Staatshaftungsgesetz). 

4. § 5 Abs. 3 sieht den Ausschluß der Entschädigung 
u. a. vor, wenn und soweit der Beschuldigte die 
Strafverfolgungsmaßnahme dadurch schuldhaft 
verursacht hat, daß er einer ordnungsgemäßen 
Ladung vor den Richter nicht Folge geleistet hat. 
Durch das 1. StVRG ist mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1975 die  Vorschrift des § 163 a StPO dahin 
gehend geändert worden, daß der Beschuldigte 
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nunmehr verpflichtet ist, auf Ladung auch vor 
der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Der Staats-
anwaltschaft stehen zur Erzwingung des Erschei-
nens des Beschuldigten die gleichen Zwangsbe-
fugnisse wie einem Richter zu. Eine Entschädi-
gung sollte deshalb auch dann ausgeschlossen 
sein, wenn der Beschuldigte durch die Nichtbefol-
gung einer ordnungsgemäßen staatsanwaltschaft-
lichen Ladung schuldhaft eine Strafverfolgungs-
maßnahme verursacht hat. 

5. § 11 Abs. 1 gibt den kraft Gesetzes Unterhalts-
berechtigten einen selbständigen Ersatzanspruch. 
In den Fällen, in denen die Unterhaltsberechtig-
ten bereits Hilfe von einem Träger der Sozial-
hilfe erhalten haben, ergeben sich in der Praxis 
Schwierigkeiten hinsichtlich des Zugriffs der So-
zialhilfeträger auf die Entschädigungsleistung aus 
§ 11. Die Überleitung der Ansprüche aus § 11 
scheitert in aller Regel an § 90 Abs. 1 Satz 3 
BSHG, wonach der Übergang des Anspruchs nur 
insoweit bewirkt werden darf, als bei rechtzeiti-
ger Leistung des anderen die Hilfe nicht gewährt 
worden wäre. Die Leistungen an die Angehöri-
gen werden bereits vor der Entstehung des Ent-
schädigungsanspruchs erbracht worden sein. Der 
Träger der Sozialhilfe ist deshalb auf den in 
§ 92 a BSHG umschriebenen Anspruch auf Kosten-
ersatz angewiesen, der nur in seltenen Aus-
nahmefällen gegeben ist. 

6. § 11 Abs. 2 trifft Bestimmungen über die Beleh-
rung der Unterhaltsberechtigten. Bei der prak-
tischen Handhabung des § 11 Abs. 2 ergeben sich 
Schwierigkeiten, soweit die Unterhaltsberechtig-
ten ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht im Inland haben. Die Zustellung 
von Belehrungen an Unterhaltsberechtigte im 
Ausland ist mit unverhältnismäßig großem Ver-
waltungsaufwand und erheblichen Kosten ver-
bunden. Sie führt außerdem regelmäßig zu einer 
nicht vertretbaren Verzögerung der Entschädi-
gung des Hauptberechtigten, da von ausländi-
schen Unterhaltsberechtigten nur in seltenen Fäl-
len Entschädigungsanträge gestellt, gleichwohl 
aber vor einer abschließenden Entscheidung über 
den Entschädigungsanspruch die auch für sie gel-
tende sechsmonatige Antragsfrist abgewartet 
werden muß. 

7. § 13 Abs. 2 schließt die Übertragbarkeit des Ent-
schädigungsanspruchs bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung über den Entschädigungsantrag aus. 
Diese Regelung erscheint insofern unbillig, als 
Entschädigungsberechtigte, die ihren Unterhalts-
verpflichtungen nicht nachgekommen sind, so daß 
die öffentliche Hand erhebliche Geldleistungen 
erbringen mußte, in der Weise geschützt werden, 
daß auf eine Entschädigung aus der Staatskasse 
nicht rechtzeitig zugegriffen werden kann. 

8. Die in § 12 des Gesetzes betreffend die Entschä-
digung für unschuldig erlittene Untersuchungs-
haft vom 14. Juli 1904 enthaltene Gegenseitig-
keitsklausel für Ausländer wurde in das geltende 

Recht nicht übernommen. Die uneingeschränkte 
Geltung einer solchen Gegenseitigkeitsklausel 
würde auch bei der zunehmenden internationalen 
Verflechtung der Wirtschaft und der Anwesen-
heit von Millionen Gastarbeitern im Bundesgebiet 
den heutigen Verhältnissen nicht ausreichend 
Rechnung tragen. Andererseits vermag auch das 
völlige Fehlen einer Gegenseitigkeitsklausel nicht 
zu befriedigen. In den letzten Jahren haben in 
zahlreichen Fällen strafrechtlich verfolgte Aus-
länder ohne inländischen Wohnsitz oder Aufent-
halt (z. B. der auf dem Flughafen unter dem Ver-
dacht des internationalen Rauschgifthandels ver-
haftete Ausländer) unter Vorlage nicht zu wider-
legender ausländischer Bescheinigungen überaus 
hohe Schadensersatzforderungen gestellt, wäh-
rend deutschen Staatsangehörigen in deren Hei-
matstaaten vergleichbare Rechte auch nicht ent-
fernt zustehen. Wenn auch eine Schlechterstel-
lung der im Bundesgebiet lebenden Ausländer 
vermieden werden sollte, so erscheint es aber 
dann billig und notwendig, andere Staaten zur 
Gewährung der Gegenseitigkeit anzuhalten, wenn 
Ausländer keinen inländischen Wohnsitz oder in-
ländischen Aufenthalt haben. 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 2 Abs. 2) 

Durch die Neufassung des § 2 Abs. 2 Nr. 4 wird die 
Durchsuchung bei dem Verdächtigen gemäß § 102 
StPO aus dem Kreis der entschädigungspflichtigen 
Strafverfolgungsmaßnahmen herausgenommen und 
der Verdächtige damit dem nichtverdächtigen Drit-
ten gleichgestellt, dem schon nach dem bisherigen 
Recht im Falle einer Durchsuchung nach § 103 StPO 
ein Entschädigungsanspruch nicht zustand. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 und 3 (§§ 5 und 6) 

a) Während in § 5 Abs. 2 der — zwingende — Aus-
schluß der Entschädigung für den Fall vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Verursachung der 
Strafverfolgungsmaßnahme vorgesehen ist, wird 
durch die Einfügung der neuen Nummer 2 in § 6 
Abs. 1 klargestellt, daß auch die — leicht — fahr-
lässige Verursachung einer Strafverfolgungsmaß-
nahme zu einer gänzlichen oder teilweisen Ver-
sagung der Entschädigung führen kann. 

b) Durch die Streichung in § 5 Abs. 2 Satz 2 wird 
das schuldhafte Unterlassen, ein Rechtsmittel ein-
zulegen, den anderen Fällen mitwirkenden Ver-
schuldens gleichgestellt (Ausschluß der Entschä-
digung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
Versagungsmöglichkeit bei geringerem Verschul-
den). Damit wird gleichzeitig zum Ausdruck ge-
bracht, daß der schadensverhütende gerichtliche 
Rechtsschutz Vorrang vor der Entschädigung ha-
ben soll. 

c) In § 5 Abs. 3 wird der Ladung vor den Richter 
die Ladung vor den Staatsanwalt gleichgestellt. 
Ein Unterschied zwischen beiden Fällen besteht 
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nur insoweit, als bei einem staatsanwaltschaft-
lichen Vorführungsbefehl dessen Rechtmäßigkeit 
auf Antrag des Beschuldigten gerichtlich über-
prüfbar ist. Diese Differenzierung ist jedoch für 
die Pflicht des Beschuldigten, einer ordnungsge-
mäßen Ladung der Staatsanwaltschaft Folge zu 
leisten, ohne Belang. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 11) 

a) Durch die Anfügung des Satzes 3 in § 11 Abs. 1 
wird der Zugriff des Trägers der Sozialhilfe auf 
die Entschädigungsleistung ermöglicht, sofern die-
ser Leistungen an Unterhaltsberechtigte im Sinne 
des § 11 erbracht hat. 

b) Die Einfügung des neuen Satzes 2 in § 11 Abs. 2 
ermöglicht es den Staatsanwaltschaften, zur Ver-
meidung unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wands und zur Beschleunigung des Entschädi-
gungsverfahrens von der Belehrung Unterhalts-
berechtigter ohne inländischen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt abzusehen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 2) 

Die Neufassung des § 13 Abs. 2 sieht eine Ausnahme 
von dem Ausschluß der Übertragbarkeit des Entschä-
digungsanspruchs vor rechtskräftiger Entscheidung 
über den Antrag für bestimmte gesetzliche Unter-
haltsansprüche vor. Da mit der Übertragbarkeit 
regelmäßig auch die Pfändbarkeit gegeben ist (§ 851 
ZPO), soll damit insbesondere der Zugriff der Unter-
haltsberechtigten und Jugendämter auf die Entschä-
digungssumme erleichtert werden. Die Privilegierung 
der Unterhaltsansprüche erscheint aus dem in § 850 d 
ZPO erkennbaren Rechtsgedanken gerechtfertigt. 
Satz 2 dient lediglich der Klarstellung, daß einer 
rechtskräftigen Entscheidung die Zuerkennung einer 

Entschädigung durch die Justizverwaltung gleich-
steht. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 19 a) 

Die neue Vorschrift macht die Gewährung einer Ent-
schädigung für diejenigen Ausländer von der Ver-
bürgerung der Gegenseitigkeit abhängig, die bei Be-
ginn der Strafverfolgungsmaßnahme im Inland kei-
nen Wohnsitz oder keinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten. Sie ist erforderlich, um andere Staaten zu 
veranlassen, deutschen Staatsangehörigen eine der 
deutschen Regelung entsprechende Rechtsstellung 
einzuräumen. Eine derartige Gegenseitigkeitsklausel 
ist mit Artikel 3 Abs. 3 GG vereinbar (BVerfGE 30, 
409). Die Beschränkung der Gegenseitigkeitsklausel 
auf Ausländer ohne inländischen Wohnsitz oder 
Aufenthalt findet ihren wesentlichen Grund darin, 
daß es nicht mehr zeitgemäß und unbillig erscheint, 
diejenigen Ausländer, die im Inland unter weitge-
hend gleichen Bedingungen wie deutsche Staatsan-
gehörige leben, auf fehlende rechtliche Regelungen 
in ihrem Heimatstaat zu verweisen. 

6. Zu Artikel 2 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung dahin 
gehend, daß die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes im Ermittlungsverfahren oder vor dem Straf-
gericht abgeschlossenen Fälle von der neuen Rege-
lung nicht erfaßt werden. 

7. Zu Artikel 3 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin -Klausel. 

8. Zu Artikel 4 

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 

I. 

Der Bundesrat hatte bereits in der 7. Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages den Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes über die Entschä-
digung für Strafverfolgungsmaßnahmen beschlossen 
(Drucksache 7/4552). Der jetzt vom Bundesrat be-
schlossene Entwurf unterscheidet sich von dem der 
vergangenen Wahlperiode dadurch, daß nunmehr 
auch die Durchsuchung aus den in § 2 Nr. 4 StrEG 
aufgeführten entschädigungsfähigen Maßnahmen ge-
strichen werden soll. Die Bundesregierung gibt, er-
gänzt um eine Äußerung zu der vorgeschlagenen 
Änderung des § 2 Nr. 4 StrEG, dieselbe Stellung-
nahme ab wie zu dem in der vergangenen Wahl-
periode eingebrachten Gesetzentwurf (Drucksache 
7/4552) . 

II. 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 

Die Bundesregierung widerspricht dem Änderungs-
vorschlag. 

Eine Durchsuchung kann erhebliche Sachschäden ver-
ursachen, wenn z. B. Türen und Behältnisse aufge-
brochen werden müssen. Fälle dieser Art hat es in 
den letzten Jahren mehrfach gegeben. Die Schäden 
und Kosten sind ersetzt worden, soweit die übrigen 
Voraussetzungen des StrEG gegeben waren. Die vor-
geschlagene Einschränkung des Gesetzes würde be-
deuten, daß die Betroffenen ihren Schaden selbst 
tragen müßten. Das wäre ungerecht und wider-
spräche dem Gesetzeszweck. 

Zu Nummer 2 

Buchstabe a 

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvor-
schlag zu. 

Buchstabe b 

Der vorgeschlagenen Änderung wird widersprochen. 
Es trifft nicht zu, daß dem Staatsanwalt die gleichen 
Zwangsbefugnisse wie dem Richter zustehen, um 
das Erscheinen des Beschuldigten zu erzwingen. Die 
Staatsanwaltschaft kann, wie sich aus § 163 a Abs. 3 
StPO ergibt, beim Ausbleiben des Beschuldigten nur 
dessen Vorführung, nicht dessen Verhaftung anord-
nen. Die Vorführung ist aber keine entschädigungs-
fähige Strafverfolgungsmaßnahme 'im Sinne des § 2 
StrEG. Hat das Ausbleiben des Beschuldigten auf 
ordnungsgemäße Ladung durch die Staatsanwalt-
schaft mittelbar zur Folge, daß entschädigungsfähige 
Strafverfolgungsmaßnahmen angeordnet werden 

oder fortdauern, so bietet § 6 Abs. 1 Nr. 2 in der 
vorgeschlagenen Neufassung die Möglichkeit, die 
Entschädigung zu versagen. 

Zu Nummer 3 

Buchstabe a 

Die Bundesregierung widerspricht dem Grundgedan-
ken des Änderungsvorschlags nicht. Doch sollte auf 
eine Verweisung verzichtet und das Gewollte klarer 
zum Ausdruck gebracht werden, etwa durch die Fas-
sung: 

„2. die Strafverfolgungsmaßnahme fahrlässig verur-
sacht hat oder" ... 

Da § 5 Abs. 2 die Entschädigung bei grob fahrlässi-
ger Verursachung zwingend ausschließt, ergibt sich 
aus dem Zusammenhang und der systematischen 
Stellung der Vorschriften ohne weiteres, daß in § 6 
Abs. 1 Nr. 2 die „einfache" Fahrlässigkeit gemeint 
ist. 

Zu Nummer 4 

Buchstabe a 

Dem Inhalt der Änderung wird zugestimmt. Sie sollte 
jedoch nicht als Ausnahme von den Vorschriften des 
Bundessozialhilfegesetzes, sondern positiv formu-
liert werden. Folgende Fassung wird vorgeschlagen: 
„Der Träger der Sozialhilfe kann durch schriftliche 
Anzeige an die Staatskasse des betreffenden Landes 
(§ 15) bewirken, daß der Anspruch bis zur Höhe 
seiner Aufwendungen für den Unterhaltsberechtig-
ten auf ihn übergeht." 

Buchstabe b 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 5 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 6 

Dem Vorschlag wird widersprochen. Die Gründe, die 
den Gesetzgeber veranlaßt haben, die Gegenseitig-
keitsklausel des Gesetzes betreffend die Entschädi-
gung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft vom 
14. Juli 1904 (RGBl. S. 321) in das StrEG nicht aufzu-
nehmen, bestehen unverändert fort. Sie werden 
durch die sich abzeichnende Entwicklung im Staats-
haftungsrecht bestätigt und unterstrichen. Die im gel-
tenden Amtshaftungsrecht noch vorgesehene Gegen

-

seitigkeitsverbürgerung nach § 7 des Gesetzes über 
die Haftung des Reichs für seine Beamten vom 
22. Mai 1910 (RGBl. S. 798) und nach dem Recht 
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einiger Bundesländer (andere haben diese Gegen-
seitigkeitsklausel nicht mehr) soll nach dem Vor-
schlag der Staatshaftungsrechtskommission entfallen 
(vgl. S. 147/148 des Kommissionsberichts). Dieser 
Vorschlag ist auf breite Zustimmung gestoßen. 

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß dem Vor-
schlag des Bundesrates Erwägungen zugrunde lie-
gen, die auf eine Abwehr unberechtigter, überhöhter 
und nicht einwandfrei belegter Entschädigungsan-
sprüche zielen. Die vorgeschlagene Gegenseitigkeits

-

klausel wäre aber hierfür kein geeignetes Mittel. Im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren könnte geprüft 
werden, welche anderen Möglichkeiten in Betracht 
kommen. 

Zu Artikel 4 

Die Bundesregierung hält eine angemessene Frist 
zwischen der Verkündung und dem Inkrafttreten für 
angebracht, damit die Gerichte sich auf die Rechts-
änderung einstellen können. 




